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	Bekanntmachung des Wahltermins sowie Bekanntgabe des Wahlausschusses

	

	Wahltermin

	Die Wahl der Mitarbeitervertretung findet am
	
	bei/in
	

	     
	statt.
	

	Ort der Wahlhandlung
	

	

	Wahlausschuss

	Gemäß der MAVO der Diözese Rottenburg-Stuttgart in der zur Zeit geltenden Fassung hat die

|_| Mitarbeitervertretung

|_| Mitarbeiterversammlung

	am
	     
	einen Wahlausschuss gebildet, der sich

	am
	     
	konstituiert hat.

	
	
	

	Ihm gehören an:

	Vorsitzende/r
	     

	Mitglieder
	     

	
	     

	
	     

	
	     

	

	Dem Wahlausschuss obliegt die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Mitarbeitervertretung.



